
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/2/27 Ra 2017/04/0054
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.2019

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

B-VG Art133 Abs4

VwGVG 2014 §28 Abs1

VwGVG 2014 §31 Abs1

Rechtssatz

Für die Frage der Zulässigkeit der Revision spielt es keine Rolle, ob das Verwaltungsgericht seine Entscheidung in die

richtigerweise zu wählende Form eines Beschlusses oder eines Erkenntnisses gekleidet hat. Das Vergreifen in der Form

steht der Erledigung einer Revision nicht entgegen, weil die für das Revisionsverfahren geltenden Vorschriften sowohl

auf Erkenntnisse als auch auf Beschlüsse der Verwaltungsgerichte Anwendung <nden (vgl. VwGH 30.9.2014, Ra

2014/02/0045).
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